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Präsidium: 

Zwischen dem Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts (ohne Universitätsmedizin Göttingen) und dem Personalrat der Georg-August-

Universität Göttingen (ohne Universitätsmedizin Göttingen) wurde die erste Änderung der 

Dienstvereinbarung über die allgemeine Regelung der Arbeitszeit „Dienstvereinbarung 

Arbeitszeit (DV-AZ)“ abgeschlossen (§ 78 Abs. 2 NPersVG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22.01.2007 (Nds. GVBl. S. 11), zuletzt geändert gemäß Artikel 3 des 

Gesetzes vom 30.06.2011 (Nds. GVBl. S. 210)). 

Die Änderung wird nachfolgend bekannt gemacht und tritt am Tag nach der hochschul-

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Der Volltext der Dienstvereinbarung mit der ersten Änderung wird von der Personalabteilung 

im Mitarbeiterportal veröffentlicht. 
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Senat: 

Der Senat der Georg-August-Universität Göttingen hat am 10.04.2013 die zweite Änderung 

der Ordnung über die Gewährung einer Professur auf Lebenszeit an der Georg-August-

Universität Göttingen im „tenure-track-Verfahren“ vom 16.11.2012 (Amtliche Mitteilungen I 

17/2011 S. 1026), zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 17.10.2012 (Amtliche 

Mitteilungen I 4/2013 S. 22), beschlossen (§§ 41 Abs. 1 Satz 1, 26 Abs. 1 Satz 4 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591)). 

 

1. § 9 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 9 Besondere Bestimmungen zur Umsetzung der Exzellenzinititiative 

Bei tenure-track-Verfahren für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die als 

Nachwuchsgruppenleiterin oder Nachwuchsgruppenleiter im Rahmen der Exzellenzinitiative 

im tenure-track-Verfahren (in Courant-Zentren oder als free floater) berufen wurden, gilt § 1 

Abs. 3 nicht, und außerdem gelten folgende Besonderheiten: 

1. Abweichend von § 4 Abs. 1 wird die Evaluationskommission im Einvernehmen mit dem 

Göttingen Research Council (GRC) durch das Präsidium eingerichtet. 

2. In Abweichung zu § 4 Abs. 1 besteht die nach Statusgruppen zusammengesetzte 

Evaluationskommission aus vier Mitgliedern, die vom Fakultätsrat derjenigen Fakultät 

vorgeschlagen werden, der die Professur zugeordnet werden soll beziehungsweise die 

Nachwuchsgruppe bereits zugeordnet ist, und zwei Mitgliedern, die vom GRC 

vorgeschlagen werden; die beiden vom GRC vorgeschlagenen Mitglieder müssen der 

Hochschullehrergruppe angehören. 

3. Abweichend von § 7 ist nach dem Beschluss des Fakultätsrats zum Berufungsvorschlag 

eine Stellungnahme des GRC vor der Stellungnahme des Senats und der Entscheidung 

des Präsidiums einzuholen.“ 

 

2. Die zweite Änderung der  Ordnung über die Gewährung einer Professur auf Lebenszeit an 

der Georg-August-Universität, Göttingen im „tenure-track-Verfahren“ tritt am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen in 

Kraft. 

 

 


